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Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach

In der Verwaltungsstreitsache

********************
c/o Pension ************,

********************************



- Kläger -

Rechtsanwalt **********************************************,

Az.: ********


g e g e n

Bundesrepublik Deutschland

vertreten durch das Bundesministerium des Innern in Bonn, dieses

vertreten durch den Präsidenten des Bundesamtes für die Anerkennung

ausländischer Flüchtlinge, Frankenstraße 210, 90461 Nürnberg

Az.: ***********



- Beklagte -

beteiligt:

1. 
Bundesbeauftragter für


Asylangelegenheiten


Rothenburger Straße 29, 90513 Zirndorf

2. 
Regierung von Mittelfranken


als Vertreter des öffentlichen Interesses


Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach



w e g e n

Verfahrens nach dem AsylVfG

erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Ansbach, 5. Kammer,

durch den Einzelrichter

*****************************
******

ohne mündliche Verhandlung

am 3. Juli 2002
folgenden

Beschluss:

1. Der Bescheid des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge vom 11. März 2002, Geschäftszeichen ***********, wird in Ziffer 1 aufgehoben. Im übrigen wird die Klage abgewiesen.

2. Der Kläger und die Beklagte tragen die Kosten je zur Hälfte. Gerichtskosten werden nicht erhoben. 

Tatbestand:

Der Kläger, kubanischer Staatsangehöriger, reiste nach seinen Angaben im **** 1994 in die Bundesrepublik Deutschland ein und beantragte am ************ 1995 die Anerkennung als Asylberechtigter. Zur Begründung gab der Kläger an, dass er im Jahr 1985 nach seiner Ankunft in der ehemaligen DDR damit begonnen habe, Kontakte mit Westdeutschen aufzunehmen. Im Juli 1987 habe man ihm dann den Mitgliedsausweis der Jungkommunisten abgenommen. Danach habe er begonnen, sich öffentlich regimefeindlich zu betätigen. Nach Rückkehr im Jahr 1989 nach Kuba habe er auch dort seine Aktivitäten fortgesetzt und Probleme mit dem CDR (Comite De la defensa de la Revolucion) gehabt. Er sei auf Grund dieses Verhaltens dreimal von der Polizei festgenommen worden. Im ***** 1992 habe er seine deutsche Frau geheiratet und sei in die Bundesrepublik Deutschland zurückgekehrt. Als er im Jahr 1994 wieder nach Kuba gereist und regimefeindlich tätig gewesen sei, habe man ihn beim Plakatieren ertappt. Während der folgenden Inhaftierung sei er schlecht behandelt und auch geschlagen worden. Gegen Zahlung eines Bestechungsgeldes habe man ihn freigelassen. Als er dann am 18. Juni 1994 eine Ladung vor das Volksgericht für den 27. Juni 1994 erhalten habe, sei er am ******** 1994 aus Kuba ausgereist. Mit Bescheid vom 4. Januar 1996 lehnte das Bundesamt den Antrag auf Anerkennung als Asylberechtigter ab und stellte fest, dass die Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 AuslG hinsichtlich einer Abschiebung nach Kuba vorlägen. Zur Begründung der Feststellung des Vorliegens der Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 AuslG führte das Bundesamt an, dass der Kläger bei Rückkehr eine politische Verfolgung zu befürchten habe, da er aus kubanischer Sicht als Verräter an der Revolution und ihrer marxistisch leninistischen Grundausrichtung gelte. Der Kläger habe sich grundsätzlich im offiziellen Verständnis als Gegner des Systems erklärt. Es bestehe bei politischen Dissidenten die Gefahr, dass sie bei einer Rückkehr nach Kuba einer staatlichen Verfolgung willkürlich ausgesetzt würden. Eine derartige Verfolgung könne von einer Diskriminierung oder sonstigen Repressalien im Alltagsleben bis zu langjährigen Haftstrafen ausarten. Im Übrigen handele es sich bei Kuba um einen sozialistischen Einparteienstaat, bei dem Willkürmaßnahmen an der Tagesordnung seien. Unter solchen Umständen sei dem Kläger die Rückkehr in sein Heimatland nicht zuzumuten. Diese Entscheidung ist am 1. Februar 1996 bestandskräftig geworden.

Nach entsprechender Anhörung widerrief das Bundesamt mit Bescheid vom 11. März 2002 die mit Bescheid vom 4. Januar 1996 getroffene Feststellung, dass die Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 AuslG vorliegen (Ziffer 1) und stellte fest, dass Abschiebungshindernisse nach § 53 AuslG nicht vorliegen (Ziffer 2). Zur Begründung führte das Bundesamt aus, dass die Feststellung, dass die Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 AuslG vorliegen, gemäß § 73 Abs. 1 Satz 1 AsylVfG zu widerrufen war, weil sich die erforderliche Prognose der drohenden politischen Verfolgung nicht mehr habe treffen lassen. Die Asylantragstellung als solche führe in Kuba nicht mehr zur politischen Verfolgung. Ebenso sei die exilpolitische Betätigung mit geringer Öffentlichkeitswirkung kein Asylgrund mehr. Einem Kubaner drohe wegen einem Verhalten, dass in Kuba unbemerkt bleibe und auch in Deutschland nur geringe Aufmerksamkeit errege, sich allenfalls in Mitläufertum erschöpfe, keine politische Verfolgung mehr. Die Gefahr, wegen einer exilpolitischen Betätigung im Ausland bei einer Rückkehr nach Kuba politisch verfolgt zu werden, wachse in dem Maße, in dem sich darin aus der Sicht des kubanischen Staates eine staatsfeindliche Gesinnung offenbare. Auch dürfe eine Rolle spielen, in wie weit die exilpolitische Betätigung geeignet sei, das Ansehen des kubanischen Staates im Ausland zu schädigen und/oder das Regime in Kuba zu gefährden. Umgekehrt sinke die Gefahr in dem Maße, wie die exilpolitische Betätigung offensichtlich lediglich dazu diene, das Asylbegehren zu stützen. Letzteres sei insbesondere dann anzunehmen, wenn der kubanische Staatsangehörige nach der Asylantragstellung lediglich einfaches Mitglied einer Exilorganisation werde und an Demonstrationen mitwirke, ohne sich dabei aber persönlich zu exponieren. Ein derartiges Verhalten sei bei Asylbewerbern bestimmter Herkunftsländer durchaus üblich geworden und reiche nach der Rechtsprechung regelmäßig nicht mehr aus, um ein Abschiebungshindernis nach § 51 Abs. 1 AuslG zu begründen. Beim Kläger liege nur eine einfache exilpolitische Betätigung vor, die den kubanischen Staat in keinster Weise gefährden könne. Zwingende, aus früheren Verfolgungen beruhende Gründe gemäß § 73 Abs. 1 Satz 3 AsylVfG, aus denen der Ausländer die Rückkehr in seinen Herkunftsstaat ablehnen könne. seien, zumal angesichts der dargestellten Entwicklung in seiner Herkunftsregion, nicht ersichtlich. Im Übrigen führte das Bundesamt aus, warum ein Abschiebungshindernis nach § 53 AuslG nicht gegeben sei.

Gegen diesen Bescheid erhob der Kläger mit Schriftsatz vom 27. März 2002 Klage. Unter Bezugnahme auf diesen Klageschriftsatz stellte der Klägerbevollmächtigte mit seinem Schriftsatz vom 28. März 2002 den Antrag:

Der Bescheid des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge vom 11. März 2002 wird ersatzlos aufgehoben.

Im Übrigen beantragte der Klägerbevollmächtigte dem Kläger Prozesskostenhilfe unter Beiordnung des Klägerbevollmächtigten zu gewähren. Zur Begründung der Klage führte der Klägerbevollmächtigte aus, dass die Voraussetzungen für einen Widerruf nach § 73 Abs. 1 Satz 1 AsylVfG weder vorgetragen seien noch vorlägen. Das Bundesamt habe ferner eine Prüfung der Voraussetzungen nach § 73 Abs. 1 Satz 3 AsylVfG unterlassen. Schließlich sei der Kläger Vater einer deutschstämmigen Tochter, geboren am *************. Die Berücksichtigung dieser Umstände führe gemäß § 73 Abs. 1 AsylVfG dazu, von einem Widerruf Abstand zu nehmen. Der Klägerbevollmächtigte legte ferner eine Stellungnahme der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Havanna vom 22. Januar 2002 an die Stadt ******** vor, in der unter anderem ausgeführt ist, dass bei kubanischen Staatsangehörigen, die sich über elf Monate hinaus im Ausland aufhalten, von Kuba davon ausgegangen werde, dass sie Kuba endgültig verlassen hätten. Dies habe zur Folge, dass ihr Eigentum in Kuba konfisziert werde, sie grundsätzlich keinen Wohnsitz in Kuba mehr begründen dürften und alle Ansprüche auf staatliche freie Heilfürsorge, Zuteilung subventionierter Lebensmittelrationen, persönlichen Besitz usw. verlören. 

Mit Schreiben vom 9. April 2002 beantragte die Beklagte,

die Klage abzuweisen.

Der Klägerbevollmächtigte legte mit Schriftsatz vom 6. Mai 2002 eine Bestätigung vor, wonach der Kläger Mitglied einer kubanischen Exilorganisation sei. Das Bundesamt teilte mit Schriftsatz vom 14. Mai 2000 mit, dass die Organisation, der der Kläger angehören will, laut Auskunft des Auswärtigen Amtes eine ausschließlich in den USA agierende Gruppe des spanischen Exils sei. Der Kläger lebe zurzeit in Deutschland, seine Aktivitäten beschränkten sich offensichtlich auf den Erhalt der Mitgliedskarte, so dass hier lediglich eine passive Mitgliedschaft angenommen werden könne. Aktivitäten solcher Art dürften dem kubanischen Staat nicht bekannt geworden sein.

Mit Beschluss vom 16. Mai 2002 wurde das Verfahren auf den Einzelrichter übertragen. Das Gericht bewilligte mit Beschluss vom 16. Mai 2002 dem Kläger Prozesskostenhilfe unter Beiordnung des Klägerbevollmächtigten. Das Bundesamt teilte mit Schriftsatz vom 23. Mai 2002 und der Klägerbevollmächtigte mit Schriftsatz vom 13. Juli 2002 mit, dass Einverständnis mit einer Entscheidung ohne mündliche Verhandlung bestehe. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Gerichts- und Behördenakten verwiesen.

Entscheidungsgründe:

Die Klage, gerichtet auf Aufhebung des Bescheides des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge vom 11. März 2002 ist zulässig und begründet, soweit sie die Aufhebung des Widerrufs der Feststellung des Vorliegens der Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 AuslG beim Kläger hinsichtlich Kuba begehrt, im Übrigen ist die Klage unbegründet.

1.
 Gemäß § 73 Abs. 1 Satz 1 AsylVfG ist die Feststellung, dass die Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 Satz 1 AuslG vorliegen, unverzüglich zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen für sie nicht mehr vorliegen. Diese liegen dann nicht mehr vor, wenn die Gefahr politischer Verfolgung bei einer Rückkehr nachträglich weggefallen ist. Die Ursachen dafür können in der Person des Ausländers oder in den Verhältnissen im (ehemaligen) Verfolgerstaat liegen. Es muss nur die asylrelevante Verfolgungsgefahr objektiv und nicht nur in der Vorstellung des Flüchtlings beseitigt sein. Wie beim Erlass des Bescheides ist eine auf absehbare Zeit ausgerichtete Gefahrenprognose anzustellen. Bei der Prüfung, ob die Anerkennungsvoraussetzungen nicht mehr vorliegen, sind die selben Grundsätze über die Verfolgungswahrscheinlichkeit anzuwenden, wie bei der Erstentscheidung, das heißt eine bereits erlittene Vorverfolgung ist mit der Folge zu berücksichtigen, dass ein Widerruf nur bei hinreichender Sicherheit vor einer Wiederholung der Verfolgung zulässig ist. Anders verhält es sich, wenn die Erstentscheidung nur auf einer allgemeinen Verfolgungsprognose beruht und die Verfolgungsmaßnahmen auch danach nicht festzustellen sind. Die Entscheidung ist auf asylrechtliche Voraussetzungen beschränkt, ausländerrechtliche Gesichtspunkte können nicht zum Tragen kommen (vgl. Kanein/Renner, Kommentar zum Ausländerrecht, Rd.Nrn. 2 folgende zu § 73 AsylVfG). Auf die Frage, ob der Asylbewerber zu Recht anerkannt worden ist, kommt es nicht an (BVerwG, Beschluss vom 27.6.1997, BayVBl, 28). Ferner ist der Widerruf einer - rechtmäßigen oder rechtswidrigen - Anerkennung als politisch Verfolgter nur zulässig, wenn sich die für die Beurteilung der Verfolgungslage maßgeblichen Verhältnisse nachträglich erheblich geändert haben. Eine Änderung der Erkenntnislage oder deren abweichende Würdigung genügt nicht (BVerwG, Urteil vom 19.9.2000, NVwZ 2001, 335). 

Unter Heranziehung dieser genannten für die Entscheidung maßgeblichen Grundsätze ist festzuhalten, dass eine Änderung der Sach- oder Rechtslage vom Bundesamt im angefochtenen Bescheid nicht dargestellt ist und sich im Übrigen aus den einschlägigen Auskünften auch nicht ergibt. So ist das Bundesamt bei seiner Entscheidung im Januar 1996 davon ausgegangen, dass dem Kläger eine politische Verfolgung deshalb droht, weil er durch seinen illegalen Auflandsaufenthalt sich aus kubanischer Sicht als Verräter an der Revolution und ihrer marxistisch-leninistischen Grundausrichtung zu erkennen gegeben hat. Wie sich aus dem Lagebericht des Auswärtigen Amtes vom 22. Juni 1999 ergibt, führt diese illegale Ausreise (Art. 216 Strafgesetz) oder illegale Einreise bzw. Rückkehr (Art. 215) nach wie vor zu einer Bestrafung.

Im Bescheid aus dem Jahr 1996 hat das Bundesamt ferner ausgeführt, dass kubanische Staatsangehörige, die im Ausland einen Asylantrag stellen, zwar nicht zwingend mit Strafverfolgung bei einer Rückkehr nach Kuba rechnen müssten; eine Strafverfolgung sei jedoch nicht mit Sicherheit auszuschließen, sondern hänge im Wesentlichen davon ab, in wie weit sich ein zurückkehrender Asylbewerber tatsächlich in seiner Heimat oder auch im Ausland oppositionell betätigt habe. Das Auswärtige Amt führt dazu im oben angegebenen Lagebericht aus, dass man, da die kubanische Regierung unter den ca. 4000 in Deutschland lebenden Kubanern über Informanten verfügen dürfe, nicht der davon ausgehen könne, dass ein Asylantrag eines Kubaners in jedem Fall den kubanischen Behörden verborgen bleibe. Im Hinblick auf die, wenn auch nicht besonders herausgehobene, politische Tätigkeit des Klägers ist deshalb auch heute noch davon auszugehen, dass er deswegen bei Rückkehr nach Kuba mit Verfolgungsmaßnahmen rechnen muss. Auch insoweit liegt eine Änderung der Sachlage nicht vor. Die Einschätzung des Bundesamtes aus dem Jahr 1996, dass es sich bei Kuba um einen sozialistischen Einparteienstaat handelt, bei dem Willkürmaßnahmen an der Tagesordnung sind, ergibt sich ebenso aus dem oben angegebenen Lagebericht in der dort genannten Beschreibung der allgemeinen politischen Lage (Ziffer 1). 

Eine Änderung der verfolgungsrelevanten Sachlage ist für Kuba deshalb für den Zeitraum von 1996 bis 2002 nicht festzustellen.

Soweit das Bundesamt sich im gegenständlichen Bescheid zur Begründung dafür, dass sich die erforderliche Prognose politischer Verfolgung nicht mehr treffen lasse, im Wesentlichen auf Ausführungen des Urteils des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs München vom 12. Juli 2000 (Aktenzeichen 7 B 98.34682) berufen hat, ist zum einen festzuhalten, wie oben ausgeführt, dass alleine die Änderung der Einschätzung der Sachlage nicht zum Widerruf führen kann und es sich im Übrigen bei der Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes nicht um einen Fall des Widerrufs, sondern um ein Erstverfahren gehandelt hat. Selbst wenn man diese Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes für zutreffend und überzeugend hält, kann dies nicht den Widerruf im hier zu entscheidenden Fall begründen, sondern allenfalls dazu führen, dass, da die Sachlage sich nicht geändert hat, die Entscheidung aus dem Jahr 1996 sich als falsch darstellt. Diese Tatsache allein kann jedoch, ohne dass sich die Sachlage geändert hätte, nicht zum Widerruf des Vorliegens der Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 AuslG führen (vgl. BVerwG vom 19.9.2000, a.a.O.). 

2.  Soweit die Klage sich gegen die Feststellung, dass Abschiebungshindernisse nach § 53

AuslG nicht vorliegen, richtet, ist sie zulässig, aber unbegründet und deshalb abzuweisen. Bezüglich der Zuständigkeit des Bundesamtes zur Entscheidung über Abschiebungshindernisse nach § 53 AuslG in diesem Verfahren wird auf die insoweit zutreffenden Ausführungen des Bundesamtsbescheides vom 11. März 2002 verwiesen. Die Feststellung, dass Abschiebungshindernisse nach § 53 AuslG nicht vorliegen, ist auch nicht deshalb rechtswidrig, weil hier im Hinblick auf die noch gültige Feststellung, dass die Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 AuslG vorliegen, eine besondere Relevanz nicht (mehr) zukommt. Aus der Formulierung in § 31 Abs. 3 Satz 2 AsylVfG kann vielmehr entnommen werden, dass die Entscheidung über das Vorliegen eines Abschiebungshindernisses nach § 53 AuslG auch neben einer positiven Entscheidung über § 51 Abs. 1 AuslG getroffen werden kann. Anhaltspunkte dafür, dass dem Kläger bei Rückkehr nach Kuba staatliche Maßnahmen drohen, die den Tatbestand eines der in § 53 AuslG genannten Abschiebungshindernisse erfüllen, sind weder ersichtlich noch vorgetragen. Selbst wenn, wie oben ausgeführt und auch aus dem oben genannten Lagebericht des Auswärtigen Amtes erkennbar, auf Grund unberechenbarer Willkürmaßnahmen des kubanischen Staates nicht ausgeschlossen werden kann, eine Gefährdung des Klägers auftreten könnte, so ist dennoch nicht mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass dem Kläger eine derartige Behandlung droht.

3.  Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 155 Abs. 1 VwGO.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof  zugelassen wird. Die Zulassung der Berufung ist innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung des Urteils schriftlich beim Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach

Hausanschrift: 
Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder

Postfachanschrift:
Postfach 616, 91511 Ansbach,

zu beantragen.

Für den Antrag auf Zulassung der Berufung und im Berufungsverfahren muss sich jeder Beteiligte durch einen Rechtsanwalt oder Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im Sinne des Hochschulrahmengesetzes mit Befähigung zum Richteramt als Bevollmächtigten vertreten lassen. Juristische Personen des öffentlichen Rechts und Behörden können sich auch durch Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum Richteramt sowie Diplomjuristen im höheren Dienst, Gebietskörperschaften auch durch Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum Richteramt der zuständigen Aufsichtsbehörde oder des jeweiligen kommunalen Spitzenverbandes des Landes, dem sie als Mitglied zugehören, vertreten lassen.

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. In dem Antrag sind die Gründe, aus denen die Berufung zuzulassen ist, darzulegen. Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder das Urteil von einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder ein in § 138 der Verwaltungsgerichtsordnung bezeichneter Verfahrensmangel geltend gemacht wird und vorliegt.

Der Antragsschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden.

gez.

******
Beschluss:

Der Gegenstandswert beträgt 1.500,00 EUR (§ 83 b Abs. 2 AsylVfG).

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 80 AsylVfG).

gez.

******
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Gericht: 

VG Ansbach

Aktenzeichen: 
AN 5 K 02.30713
Sachgebiets-Nr: 
446
Rechtsquellen:
§ 73 Abs. 1 Satz 1
Hauptpunkte:
Kuba
Widerruf von § 51 Abs. 1 AuslG und § 53 AuslG
Änderung der Sach- oder Rechtslage nicht dargelegt
Leitsätze:
---
veröffentlicht in:
---

Rechtskräftig:
_________________________________________________________________________

Urteil der 5 Kammer vom 3. Juli 2002
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